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LIEBE LESER
nachdem am 3.März 1957 die Stimmbürger einen ersten Verfassungsartikel für
Radio und Fernsehen verwarfen, unterbreitete 1968 das Eidgenössische Verkehrsund

Energiewirtschaftsdepartement (EVED) einen neuen Vorschlag, der jedoch
in der Vernehmlassung schlecht weggekommen ist, da er für die Gesetzgebung
einen zu grossen Spielraum offenliess. Denn inzwischen drehte sich die Diskussion

weniger um die Betriebs- und Konzessionsbestimmungen, sondern mehr um
die Radio- und Fernsehfreiheit. Nach gut eidgenössischem Brauch wurde eine
Expertenkommission eingesetzt, die sich aber im entscheidenden Punkt der Fernsehfreiheit

nicht einigen konnte: Nach drei Jahren lagen drei divergierende Berichte
vor. Ein neues Gutachten ergab eine nochmals abweichende Stellungnahme.
Nun hat das EVED einen neuen eigenen Vorentwurf zu einem Artikel 36qua,er der
Bundesverfassung zusammen mit den divergierenden Stellungnahmen der
Sachverständigen ins Vernehmlassungsverfahren geschickt. Im Gegensatz zum
Vorschlag von 1968 enthält der neue Vorentwurf detailliertere Bestimmungen: Er

schafftdieausschliessliche Rechtssetzungshoheit des Bundes für Radio und Fernsehen

und sieht die Betrauung einer oder mehrerer Institutionen des privaten oder
öffentlichen Rechts mit der Programmbeschaffung und -Verbreitung durch den
Bund vor. Damit würde das bisherige Monopol der SRG dahinfallen. Im weiteren
sieht der Entwurf vor, dass Radio und Fernsehen nach dem Grundsatz einer freiheitlichen

und demokratischen Ordnung einzurichten sind. Schliesslich werden
verbindliche Richtlinien für die Programmdienste aufgestellt: Wahrung der geistigen,
sozialen, kulturellen und religiösen Rechte des Volkes, Darstellung der Verschiedenheit

der Sprachgebiete und der Eigenart der einzelnen Landesteile, Gewährleistung
der Meinungsvielfalt und der Unabhängigkeit der Institutionen und ihrer Freiheit in
der Schaffung und Verbreitung der Programme.
Es ist geplant, den bereinigten Entwurf noch dieses Jahr vors Parlament zu bringen.
Eine Flut von Publikationen und Reden ist vorauszusehen, denn es geht hier um
politisch, kulturell und weltanschaulich schwer befrachtete Probleme. So steht
einerseits die Freiheit und Unabhängigkeit der Programmschaffenden zur Diskussion,

anderseits aber auch die «Freiheit der Antenne» des Bürgers, d. h. sein Recht
auf ein vielseitiges und gutes Programm und vielleicht sogar auf eine demokratische
Einflussnahme. Der Bürger hat jedoch auch Anspruch auf Schutz vor einseitiger
Meinungsbeeinflussung, vor Indoktrination und Diskriminierung oder Herabwürdigung

bestimmter Empfindungen und Vorstellungen. Dies wiederum ruft einer
Kontrolle und der Form, in der sie erfolgen soll. Es wird ein Hauptproblem der Gesetzgebung

sein, begriffliche Klarheit zu schaffen und die sich widerstreitenden Interessen
in Einklang zu bringen.
Die Vielfalt und Tragweite der Probleme legt die Forderung nahe, dass die gesetzlichen

Ausführungsbestimmungen gleichzeitig mit dem Verfassungsartikel zu
erarbeiten und wenigstens im Entwurf vorzulegen sind, damit der Stimmbürger nicht die
«Katze im Sack» kaufen muss. ZOOM-FILMBERATER wird versuchen, zu einem
späteren Zeitpunkt in einer Artikelfolge die verschiedenen Aspekte des ganzen
Problems darzulegen.

Mit freundlichen Grüssen
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